
STADT EBERSWALDE 

Der Bürgermeister 

 

 

 

Einreicher/zuständige Dienststelle:  

41 - Kulturamt 

 

 

Betrifft: Auftrag zur Überarbeitung der "Richtlinie für die kommunale Förderung der 

Kultur in der Stadt Eberswalde" 

 

Beschlusstext: 

 

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Eberswalde beauftragt die Verwaltung, die 

„Richtlinie für die kommunale Förderung der Kultur in der Stadt Eberswalde“ zu überarbeiten. 

Dazu soll eine Arbeitsgruppe aus der Verwaltung und der Stadtverordnetenversammlung 

gebildet werden. Jede Fraktion der Stadtverordnetenversammlung soll mit einem Mitglied  

oder einer bzw. einem sachkundigen Einwohner/in in der Arbeitsgruppe beteiligt sein.  

Die Vertreter/innen sollen bis zum 09.05.2025 der Verwaltung benannt werden. 

 

 

Eberswalde, den 30.04.2025 

 

 

 

 

Götz Herrmann  Ringo Wrase 

Bürgermeister Siegel 1. stellv. Vorsitzender der 

Stadtverordnetenversammlung   

 

 

 

Beschluss-Nr. 

8/69/25 

 
zu DB/Vorlage   BV/0155/2025

 
 

Datum           29.04.2025 
                 

                      Stadtverordnetenversammlung

  

beschlossen in öffentlicher Sitzung 


